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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

A. Planungsre:chtliche Festsetzungen 

Nach § 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom 18. August 1976 
(BGBL I s.. 2256) und §§ 1 - 27 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
vom 15. Se:ptember 1977 (BOBI. I S. 1763). 

1. Art der ba.ulichen Nutzung 

§ 9 Aha. 1 Ziff. 1 BBauG und §§ 1 - 15 BauNVO 
In Am .. e.ndung von § 1 Abs. 7 ß.1uNVO wird festgele.gt, da.ß auf den Grundstücken 
Wilhelmstraße 156 und Goldersbachstraße 1 unterhalb der Ebene 323,80 ti. NN nur 
Parkierungs anlagen mit notwendigen Nebenräumen der darüberliegenden Wohnungen 
zulässi g sind. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

§ 9 Aba:. 1 ziff. 1 BBauG und §§ 16 - 21 a BauNVO 
Siehe Planeintrag! 
Die Hobenentwicklung der baulichen Anlagen wird 
1. durch die Geschoßzahl als Höchstgrenze, 
2. durch die Geschoßzahl zwingend oder 
3. durc:h die Gebäudehone als Höchstgrenze festgesetzt. 
Mit der Festsetzung "+ D" ist e i n anrechenbares Dachgeschoß im Sinne von 
§ 2 Ahs. 4 und 8 LBO zulässig. 

§ 9 Ahs:. 1 Ziff. 2 BBauG und § 22 B.auNVO 
a) offene Bauweise ("Olt) 

!I b) besondere Bauweise ("b"): offen, jedoch Gebäudelängen his zu 120 m 1/ 

zuUissig. 

4. Uberbaubare Grundstücksfläche 

§ 9 Aha. 1 ziff. 2 BHauG und § 23 BauNVO 
An der Nord-üst-Ecke des Baugruudstücks Wilhelmstraße 156 werden RHcksprünge 
VOll der Baulinie als Ausnahme zugelassen. 

5. Stellplätze 

§ 9 Abs. 1 ziff. 2 BBauG und § 22 BauNVO 
Stellpl.ätze für die Baugrundstücke Wilhelmstraße 156, Goldersbachstraße 1. 
Stuttgarter Straße 345, Parzelle 16 sind sämtlich in einem Parkierungs-
gebäude auf den Grundstücken Wilhelmstraße 156 und Goldersbachstraße 1 
herzustellen. In dem Parkierl.lngsgebäude sind notwendige Nebenrä.ume wie 
AbstellLräume, Heizrä~e, etc. zulässig. 

6. Anschluß der Baugrundstücke 

§ 9 Abs. 1 ziff. 4 und 11 BBauG 
Soweit die Ein- und Ausfahrten von den öffentlichen Verkehrs flächen zu den 
Baugrundstücken im Plan eingetragen sind, sind diese entsprechend herzu-
stellen. Ein Anschluß der Baugrundstücke an die Wilhelmstraße und an die 
B 27, Goldersbachstraße und Heinrichsweg ist in bestimmten Teilabschnitten 
nicht zulässig (siehe PlaneintragI). 

7. Immissionsschutz 

§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BBauG 
Zum Schutz des Baugebietes vor Verkehrslärm zur Stuttgarter-/Wilhelmstraße 
werden passive Lärmschutzmaßnahmen (durch entsprechende Grundrissgestaltung 
un,d Lärmsehutzfens ter) im Sinne von DIN 4109 "Ergänzende Bes tiIlllIlungen" vorge-
schrieben, so daß in Aufenthaltsräumen ein Innenschallpegel von höchstens 
35 dB CA) eingehalten wird. (Siehe Planeintrag! ) 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

nach § 111 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 20. Juni 1972 (GBl. S. 351). 

1. Dachgestaltung 

Siehe 



VERFA HRENSVERMERKE : 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS: 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

am .' ,2.L".MAJ 197.9., , .... . , .. . " gemärS 

§ 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz (BBauG) in 

der Fassung vom 18.8.1976 (BGBI. S. 2221) 

vom Gemeinderat der Universitäts.:;tadt Tü· 

bingen " ... " ..... ,,, . " ' " 

beschlossen und am ,5,., NOVEMBER,1979 
öffentlich Ibekanntgemacht. 

2. BÜRGERBIETEILIGUNG 

Die Bürgerlbeteiligung erfolgte gern . § 2a 

Abs. 1 8BauG am 8,. NOY~,M.8ER. , 19.79 

bzw. in derr Zeit vom 9,NOVE.M..8ER 1.979 
bis 2,3,NOVEMBER ".1979 

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS: 

Der Gemeinderat hat am 2.1.APRIL ,19.80" 
den Bebauungsplan als Entwurf und dessen 

äffentl iche Auslegu ng besch lassen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG: 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begrün-

dung hat vom 7.,MAl.J9,aO, ""' " '" 
bis9.,JUNL19S.o" ... " ". in Tübingen 

öffentl'ich ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCH LUSS: 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 

BBauG vom Gemeinderat der Universi-

tätsstadt Tübingen am J .. ,NDVEMBEf-\8.0 
als Satzung beschlossen. 

6. GENEHMIGUNG: 

Der Bebauungsplan wurde durch Erlaß 

des Reg. Präs. Tübingen gemäß § 11 

BBauG am ~ , ~:.F.EI3.Rl) . ABJ~ . B.1..." ... . 
mit Erlaß Nr. .1.1.5.6./80 . .... ... " .... ' .... ". 
genehmigt. 

7. INKRAFTTRETEN: 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes 

wurde am ' 24 . MÄRZ 1981 

gemäß § 12 BBauG ortsüblich bekannt 

gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 

wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


